
Verwaltungsreformgesetz 2001, BGBl. I Nr. 65/2002 
 
 
Artikel 26 
Änderung des Schifffahrtsgesetzes 
 
Das Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt (Schifffahrtsgesetz), BGBl. I Nr. 62/1997, 
zuletzt geändert durch die Bundesgesetze BGBl. I Nr. 9/1998 und BGBl. I Nr. 16/2000, wird 
wie folgt geändert: 
 
1. § 37 Abs. 2 lautet: 

„(2) Gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde kann Berufung an den 
unabhängigen Verwaltungssenat des Landes erhoben werden.“ 

2. § 49 Abs. 9 entfällt. Der bisherige § 49 Abs. 10 erhält die Absatzbezeichnung „(9)“. 
3. § 71 Abs. 1 lautet: 

„(1) Behörde erster Instanz im Sinne dieses Teiles ist die Bezirksverwaltungsbehörde.“ 
4. § 71 Abs. 2 lautet: 

„(2) Gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde kann Berufung an den 
unabhängigen Verwaltungssenat des Landes erhoben werden.“ 

5. § 71 Abs. 3 und 4 entfallen. Die Abs. 5, 6 und 7 des § 71 erhalten die 
Absatzbezeichnungen „(3)“, „(4)“ und „(5)“. 

6. Nach § 149 Abs. 5 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) § 37, § 49 und § 71 in der Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 
65/2002, treten mit 1. Juli 2002, jedoch nicht vor dem vierten der Kundmachung des 
Verwaltungsreformgesetzes 2001 folgenden Monatsersten in Kraft. In diesem Zeitpunkt 
anhängige Verwaltungsverfahren sind nach den bisherigen Bestimmungen 
weiterzuführen.“ 


